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Art. 28. Die bestellte Sicherheit muß zurückgegeben werden:
1. sobald die vollständige Annahme des Wechsels nachträglich er-

folgt ist;
2. wenn gegen den Regreßpflichtigen, welcher sie bestellt hat, binnen

Jahresfrist, vom Verfalltage des Wechsels an gerechnet, auf

Zahlung aus dem Wechsel nicht geklagt worden ist;
3. wenn die Zahlung des Wechsels erfolgt oder die Wechselkraft

desselben erloschen ist.

2. Wegen Unsicherheit des Akzeptanten.

Art. 29. Ist ein Wechsel ganz oder theilweise angenommen
worden, so kann in betreff der akzeptierten Summe Sicherheit nur
gefordert werden:

1. wenn über das Vermögen des Akzeptanten der Konkurs eröffnet

worden ist oder der Akzeptant auch nur seine Zahlungen ein-

gestellt hat;
2. wenn nach Ausstellung des Wechsels eine Exekution in das

Vermögen des Akzeptanten fruchtlos ausgefallen ist.2

Wenn in diesen Fällen die Sicherheit von dem Akzeptanten
nicht geleistet und dieserhalb Protest gegen denselben erhoben wird,

von den auf dem Wechsel etwa benannten Notadressen die

Annahme nach Ausweis des Protestes nicht zu erhalten ist, so kann
der Inhaber des Wechsels und jeder Indossatar gegen Auslieferung
9 Protestes von seinen Vormännern Sicherstellung fordern (Art.
* bis 28). Der bloße Besitz des Wechsels vertritt die Stelle einer

ollmacht, in den Nr. 1 und 2 genannten Fällen von dem

Akzeptanten Sicherheitsbestellung zu fordern und, wenn solche nicht
u erhalten ist, Protest erheben zu lassen. Der Wechselinhaber ist
Erechtigt, in den Nr. 1 und 2 genannten Fällen auch von

em Akzeptanten im Wege des Wechselprozesses Sicherheits-
bestellung zu fordern.3

VII. Erfüllung der Wechselverbindlichkeit.

1. Zahlungstag.

tag Urt. 30. Ist in dem Wechsel ein bestimmter Tag als Zahlungs-
—HPzeichnet, so tritt die Verfallzeit an diesem Tage ein. Ist die

Hier folgte früher: (Debitverfahren, Falliment)
dahl Hier folgte früher: oder wider denselben wegen Erfüllung einer

i#n ungsverbindlichkeit die Vollstreckung des Personalarrestes verfügt worden

Gal. Anm. zu Art. 2.)
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Zahlungszeit auf die Mitte eines Monats gesetzt worden, so ist der
Wechsel am 15. dieses Monats fällig. Ist die Zahlungszeit auf An-

fang oder ist sie auf Ende eines Monats gesetzt worden, so ist

darunter der erste oder letzte Tag des Monats zu verstehen.1

Art. 31. Ein auf Sicht gestellter Wechsel ist bei der Vor-
zeigung fällig. Ein solcher Wechsel muß bei Verlust des wechsel-
mäßigen Anspruchs gegen die Indossanten und den Aussteller nach
Maßgabe der besonderen im Wechsel enthaltenen Bestimmung und

in Ermangelung derselben binnen zwei Jahren nach der Ausstellung
zur Zahlung präsentiert werden. Hat ein Indossant auf einem

Wechsel dieser Art seinem Indossament eine besondere Präsentations-

frist hinzugefügt, so erlischt seine wechselmäßige Verpflichtung, wenn
der Wechsel nicht innerhalb dieser Frist präsentiert worden ist.

Art. 32. Bei Wechseln, welche mit dem Ablauf einer bestimmten

Frist nach Sicht oder nach Dato zahlbar sind, tritt die Verfallzeit ein:

1. wenn die Frist nach Tagen bestimmt ist, an dem letzten Tage
der Frist; bei Berechnung der Frist wird der Tag, an welchem
der nach Dato zahlbare Wechsel ausgestellt oder der nach Sicht
zahlbare zur Annahme präsentiert ist, nicht mitgerechnet;

2. wenn die Frist nach Wochen, Monaten oder einem mehrere

Monate umfassenden Zeitraume (Jahr, halbes Jahr, Viertel-
jahr) bestimmt ist, an demjenigen Tage der Zahlungswoche
oder des Zahlungsmonats, der durch seine Benennung oder

Zahl dem Tage der Ausstellung oder der Präsentation ent-
spricht; fehlt dieser Tag in dem Zahlungsmonate, so tritt die
Verfallzeit am letzten Tage des Zahlungsmonats ein.

Der Ausdruck „halber Monat“ wird einem Zeitraume von 15

Tagen gleichgeachtet. Ist der Wechsel auf einen oder mehrere ganze
Monate und einen halben Monat gestellt, so sind die fünfzehn Tage

zuletzt zu zählen.

Art. 33. Respekttage finden nicht statt.
Art. 34. Ist in einem Lande, in welchem nach altem Stile

gerechnet wird, ein im Inlande zahlbarer Wechsel nach Dato aus-
gestellt und dabei nicht bemerkt, daß der Wechsel nach neuem Stile

datiert sei, oder ist derselbe nach beiden Stilen datiert, so wird der
Verfalltag nach demjenigen Kalendertage des neuen Stiles berechnet,

welcher dem nach altem Stile sich ergebenden Tage der Ausstellung
entspricht.

.
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Art. 35. Meß= oder Marktwechsel werden zu der durch die
Gesetze des Meß= oder Marktorts bestimmten Zahlungszeit und in

Ermangelung einer solchen Festsetzung an dem Tage vor dem gesetz-
lichen Schlusse der Messe oder des Marktes fällig. Dauert die Messe
oder der Markt nur einen Tag, so tritt die Verfallzeit des Wechsels

an diesem Tage ein.

2. Zahlung.

Art. 36. Der Inhaber eines indossierten Wechsels wird durch

ane zusammenhängende, bis auf ihn hinuntergehende Reihe von
Indossamenten als Eigentümer des Wechsels legitimiert. Das erste
Indossament muß demnach mit dem Namen des Remittenten, jedes
olgende Indossament mit dem Namen desjenigen unterzeichnet sein,

welchen das unmittelbar vorhergehende Indossament als Indossatar
enennt. Wenn auf ein Blanko-Indossament ein weiteres Indossa-

ment folgt, so wird angenommen, daß der Aussteller des letzteren
en Wechsel durch das Blanko-Indossament erworben hat. Aus-

gestrichene Indossamente werden bei der Prüfung der Legitimation
als nicht geschrieben angesehen. Die Echtheit der Indossamente zu
prüfen, ist der Zahlende nicht verpflichtet.

Art. 37. Lautet ein Wechsel auf eine Münzsorte, welche am
Zahlungsorte keinen Umlauf hat, oder auf eine Rechnungswährung,

v kann die Wechselsumme nach ihrem Werte zur Verfallzeit in

er Landesmünze gezahlt werden, sofern nicht der Aussteller durch
den Gebrauch des Wortes „effektiv“ oder eines ähnlichen Zusatzes

ie Zahlung in der im Wechsel benannten Münzsorte ausdrücklich
bestimmt hat. ·

T, Art. 38. Der Inhaber des Wechsels darf eine ihm angebotene
eilzahlung selbst dann nicht zurückweisen, wenn die Annahme auf
en ganzen Betrag der verschriebenen Summe erfolgt ist.

d Art. 39.1 Der Wechselschuldner ist nur gegen Aushändigung

* quittierten Wechsels zu zahlen verpflichtet. Hat der Wechsel—
huldner eine Teilzahlung geleistet, so kann er nur verlangen, daß

Zahlung auf dem Wechsel abgeschrieben und ihm Quittung er-
werde.

zef Art. 40. Wird die Zahlung des Wechsels zur Verfallzeit nicht
Gfordert, so ist der Akzeptant nach Ablauf der für die Protest-
nebbung mangels Zahlung bestimmten Frist befugt, die Wechsel-

—###e aufGefahr und Kosten des Inhabers bei Gericht oder bei
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